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entscheiden hat. Das Ziel muss immer gegeben sein, Wenn
der Techniker irgend etwas niitzliches leisten soll ... ..

Miinsterberg weist dann darauf hin, dass das sub-
jektive Midigkeits- und Unlust-Gefithl keineswegs ein zu-
verldssiger Masstab fiir die wirkliche Ermtdung ist. , Wir
wissen aus dem tiglichen Leben“, sagt er, ,wie leicht
manche Menschen die Ermiidungsgrenze {iberschreiten und
in extremen Fillen nervds zusammenbrechen, weil die
Natur sie nicht durch die rechtzeitigen starken Ermadungs-
Gefthle geschiitzt hat. Und auf der andern Seite finden
wir die vielen, die bei einer kleinen Anstrengung bereits
sich miide fiithlen, weil sie nicht frithzeitig gelernt haben,
die leichten Midigkeitsgefiihle zu hemmen, oder vielleicht
auch, weil in der Tat die Mudigkeits-Empfindungen grossere
Starke fir sie haben. Die Frage, wieweit der psycholo-
gische Apparat durch eine bestimmte Arbeit tatsichlich
ermiidet wurde, muss somit durchaus mit Hilfe objektiver
Feststellungen und nicht auf Grund von Gefahlsurteilen
ermittelt werden“.

Die Ausfiihrungen Minsterbergs zeigen die Schwie-
rigkeit tatsdchlicher Feststellung der effektiv moglichen
Arbeitsleistung, die auf mechanischem Weg allein nie ge-
lingt, denn die menschliche Arbeit ist ein biomechanisches
Problem, das nur durch das Zusammenwirken von Inge-
nieuren, Physiologen und Psychologen einer Losung ent-
gegengefiihrt wird. Bei der ganzen Frage ist auch zu be-
denken, dass man, betriebswirtschaftlich gedacht, nicht auf
ein Maximum, sondern auf ein Opfimum hinzielen muss.
Sportleistungen sind Maximalleistungen, sie beruhen auf
ginstiger Veranlagung, systematischem Training und auf
der Willenskraft. Ein in der Schweiz sehr bekannter Ru-
derer sagte uns einmal, er rudere seine letzten paar Hun-
dert Meter einer Regatta nur noch mit dem Kopf. Das
tagliche Arbeitspensum der Durchschnittsmenschen ist nun
aber kein Sport, und soll nicht durch aussergewdhnliche
Mittel erhoht werden und fiir die Erzielung des erwiinschten
Optimum gibt es nun noch ganz andere Mittel, als nur
die auch mit den besten Methoden noch recht unzuverlis-
sigen Zeit- und Bewegungsstudien.

Miinsterberg hat uns hierfiir einen Weg gewiesen,
der sehr wichtig ist: die Berufsauswahl durch Eignungs-
Priifungen. Am Beispiel der Telephonistin, des Tramwagen-
Fiihrers, des Schiffsoffiziers hat er gezeigt, welch tberra-
schende Erfolge eine wissenschaftliche Methode auf diesem
Gebiet zeitigen kann. Es gibt aber noch einen, rein be-
triebswirtschaftlichen Weg, die Arbeitsleistung zu verbes-
sern: der rationelle Aufbau des ganzen Betriebes. Man
muss sich bewusst sein, dass das Gedeihen eines Betriebes
nicht von den menschlichen Arbeitsleistungen allein ab-
hingt, heute weniger als je. Der Lohnfaktor spielt in den
Gestehungskosten vieler Industrien, ganz abgesehen vom
Materialpreis, keineswegs die ausschlaggebende Rolle. Ent-
scheidend ist vielmehr der Aufbau des Ganzen, das plan-
volle Ineinandergreifen aller Faktoren, die den industriellen
Betrieb beherrschen. Schlesinger sagt mit Recht1):  Zum
Beispiel bringen alle Zeitstudien auch nicht annihernd
solchen Erfolg fiir eine Technik, als eine geordnete, auf
die Minute funktionierende Materialversorgung. Wenn das
Material nicht rechtzeitig zur Stelle ist, kann der Arbeiter
nicht arbeiten, trotz der feinst ausgearbeiteten Unterwei-
sungskarte“. Die Amerikaner kénnen uns auch auf dem
umfassenderen und nach unserer Auffassung noch sehr
entwicklungsfihigen Gebiet der industriellen Gesamtorga-
nisation, der Planwirtschaft, oder wie wir diesen Begriff
auch fassen wollen, als Vorbild dienen. Die ,National
Association of Cost Accountants“ und das ,Departement
of Commerce“ der amerikanischen Regierung widmen diesen
Fragen der industriellen Organisation ihre grosste Auf-
merksamkeit. Leider sind die Verdffentlichungen dieser
Stellen hierzulande kaum erhialtlich. Allen bekannt ist
aber die praktische Auswirkung amerikanischer Organisa-
tions-Grundsitze durch einen Mann geworden, dem wir uns
nunmehr zuwenden wollen: Henry Ford. (Forts. folgt).
T der ,S. B, Z.", Band 83, Scite 246 (vom 24. Mai 1924).

Wehrbauten an geschiebefilhrenden Fliissen.

Wehrbauten werden gewdhnlich so bemessen, dass
das hochste Hochwasser ohne Ueberschreitung der zulds-
sigen maximalen Staukote abfliessen kann. Es wird somit
im Oberwasser des Wehres der maximale Stauspiegel als
zulassige Wasserspiegelkote angesehen und — im Bestreben,
moglichst wenig bewegliche Teile zu haben — in Kauf ge-
nommen, dass die Wasserspiegel nach dem Bau auch bei
vollkommen gedffnetem Wehr wesentlich hoher liegen, als
vorher. Nebenstehende Kur-
ven (Abbildung 1) zeigen die
Verhiltnisse, wie sie bei vie-
len Wehrbauten mehr oder
weniger vorhanden sind.

Es entsteht dadurch eine
Stauwirkung nicht nur bei
geschlossenem, sondern auch
bei vollkommen gedifnetem
Wehr, und diese verringert

Abb. 1. die Schleppkrifte und ver-
ursacht die bekannten Ge-
schiebe-Ablagerungen im Staugebiet. Beziigliche Bedenken,
die gelegentlich vor Erstellung solcher Wehrbauten gedussert
wurden, hat man meist dadurch beruhigt, dass man in Aus-
sicht stellte, im Staugebiet zu baggern. In der Praxis er-
wiesen sich diese Baggerungen aber vielfach als ungenii-
gend, oder aus wirtschaftlichen und technischen Griinden
nicht durchfiilhrbar. Man beginnt daher diesen Geschiebe-
Ablagerungen wieder grossere Aufmerksamkeit zu schenken
und nach andern Massnahmen zu suchen, um ihre schad-
liche Wirkung moglichst zu vermeiden.

Die einfachste und meist billigste Methode, um diese
Ablagerungen von Zeit zu Zeit zu entfernen, oder wenigstens
bedeutend zu vermindern, ist das Abschwemmen. Die neuen
Wehranlagen sollen daher so gebaut werden, dass Abschwem-
mungen in wirksamer Weise moglich sind. Zu diesem Zwecke
muss die Abflussmengenkurve an der Wehrstelle fiir das
vollkommen gedifnete Wehr nicht hoher liegen als vor dem
Wehrbau, wenn es die besondern Verhiltnisse erlauben
sogar tiefer als diese. Die obige Kurve 2 sollte somit mit
Kurve 1 zusammenfallen, wenn moglich noch tiefer liegen.

Beim Betrieb dieser Kraftwerke ist darauf zu achten,
dass das Wehr bei starker Geschiebefiilhrung wenn immer
moglich vollkommen gedffnet wird, um das ankommende
Material direkt durchzuschwemmen. Es ist bekanntlich
schwieriger, einmal abgelagerte Geschiebemassen wieder in
Bewegung zu bringen, als ankommendes Geschiebe direkt
abzuleiten. Die betreffenden Wasserkraftanlagen brauchen
dadurch nicht unbedingt vollstindig ausser Betrieb zu
kommen, wenn bei den Einldufen auf diesen Zustand Riick-
sicht genommen ist und es sich nicht um eine direkt in
den Fluss eingebaute Anlage ohne Oberwasserkanal handelt.

Es empfiehlt sich, die Wasserfassung solcher An-
lagen im konkaven Ufer von Flusskurven einzubauen, da
sich das Geschiebe lings der konvexen Ufer bewegt, und
solche Einldufe daher tief gehalten werden kdnnen, ohne
dass Geschiebe hinein gelangt.

Wihrend mit rollendem Geschiebe nur bei sehr gros-
sen Wasserfilhrungen zu rechnen ist, fithren oft schon
Mittelwasser sogenanntes suspendiertes Material, das sich
im Staugebiet mit kleiner Wassergeschwindigkeit ebenfalls
ablagert. Das rollende Geschiebe bleibt in der Regel im
eigentlichen Flusschlauch, das suspendierte Material verteilt
sich jedoch auf das ganze Staugebiet. Diese Ablagerungen
von feinem Material im Flusschlauch konnen durch Ab-
schwemmung innert kurzer Zeit abtransportiert werden,
dagegen ist eine Entfernung der Ablagerung auf breiten
Vorliandern in wirtschaftlichen Grenzen schwierig. Es ist
daher zweckmissig, diese Ablagerungen auf den Vorlandern
durch teilweise Absenkung des O. W.-Spiegels bei triiber
Wasserftihrung moglichst zu vermeiden. Es sind somit bei
einem Wehrbau im Staugebiet die in Abbildung 2 ange-
deuteten Wasserspiegel -Verhiltnisse anzustreben.
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Mit den Gefille- und damit Energieverlusten, die durch
diese Massnahmen eintreten, wird man in Zukunft bei An-
lagen an geschiebefiihrenden Fliissen rechnen miissen. Die
erwihnten Massnahmen wird man, je nach den besondern
Verhiltnissen bei jedem Hochwasser, alljahrlich einmal oder

in grossern Zeitintervallen durchzufiihren haben. Die Auf-
landungen, Verluste an Akkumuliervolumen, Versumpfungen
und weitern Folgen, die entstehen, wenn solche periodische
Abschwemmungen wegen ungenigenden Wehroéffnungen
nicht moglich sind, oder wenn ihnen nicht gentigend
Aufmerksamkeit geschenkt wird, bedingen mit der Zeit
Sanierungsmassnahmen, die das Werk oft wirtschaftlich
erheblich stirker belasten.

Die Verhiltnisse liegen naturgemiss bei jeder einzelnen
Anlage verschieden und miissen vorher genau untersucht
und abgeklart werden. Vorstehende Ausfiihrungen méchten
dazu anregen und lediglich auf einige wesentliche Punkte
aufmerksam machen. M.

Hundert Jahre panoptischer Bauart fiir schweizerische Strafanstalten.
Von Dr. KARL HAFNER, Regensdorf,

Am heutigen Tage sind es hundert Jahre, seit die
erste nach panoptischem System erbaute Strafanstalt auf
dem europiischen Kontinent, in Genf, dem Betriebe tber-
geben wurde. Solange der im XVII. Jahrhundert allgemein
tiblich gewordenen Freiheitstrafe keine andern Zwecke als
die der Abschreckung und Verwahrung innewohnten, ge-
niigten als Haftlokale Stadttiirme, ehemalige Kloster und
Galeeren. Erst die ernsthaften Gefiangnisreformen seit dem
Ende des XVIIL. Jahrhunderts brachten das eigentliche Bau-
problem. Die Anforderungen an Strafanstalts-Bauten sind
zunichst die gleichen wie fir alle Gebdude, in denen eine
grosse Zahl Personen zu kasernieren ist. Die Anstalt soll
also in gesunder Gegend und so gelegen sein, dass die
Beseitigung der Fikalien und Schmutzwiasser leicht moglich
ist. Gute Verkehrsverbindung zwischen Gerichtsort und
Strafanstalt ist gleichfalls Erfordernis. Spezialaufgaben be-
deuten die Zellenkasernierung, die Anlage der Arbeitsile,
die Trennung von Minner- und Weiber-Abteilung, und
besonders die so notwendige Ausbruchsicherheit. Mit der
iblichen Umfassungsmauer von 4,5 bis 7 m Hohe allein ist
es nicht getan; eine Haupt-
forderung ist hierfiir vielmehr
moglichste Uebersichtlichkeit
der Gesamtanlage, die auf
verschiedenen Wegen gesucht
wurde.

Zuerst erprobte man ge-
schlossene Gebaude mit einem
zentralen Binnenhof als Aufent-
halts- und Arbeitsplatz der Ge-
fangenen; das Ganze hatte
viereckigen, polygonalen, halb-
kreis- oder  kreisférmigen
Grundriss. Als Uebergang
zum strahlenférmigen Bauplan
kann man den von Black-
burn in den Gefangnissen zu
Manchester und Ipswich (1790) entwickelten Gedanken an-
sehen, die Gefangenenbauten an das im Zentrum angeord-
nete Gebiude des Anstaltsvorstehers anstossen zu lassen.
So entstanden Gefangenenhdfe, die sich gegen das Zentrum
zuspitzen, und die von hier aus leicht tibersehbar und er-
reichbar waren. Diese Form wird nach einer 1791 von
Bentham lancierten Bezeichnung panoptischer Baun genannt,
das ist ein Bau, der es ermoglicht, die ganze Anlage von
einem einzigen, zentralen Punkte aus zu kontrollieren. Der
Anfangs des XIX. Jahrhunderts gegriindete englische
Gefangnisgesellschaft gebiihrt das Verdienst, die zu ver-
schiedensten Zeiten zur Losung des Bauproblems gemachten
Vorschlige gesammelt, und schliesslich den panoptischen
Plan, den sie als besten anerkannte, an unzdhligen Orten
zur Ausfiihrung gebracht zu haben.

In der Schweiz zeigten zu Anfang des XX. Jahrhunderts
die neuen Kantone Genf und Waadt, denen es an ge-
eigneten Strafgefingnissen mangelte, besonderes Interesse

Abb. 4. Der panoptische Bau der Strafanstalt Lenzburg (1864).

far Gefiangnisreformen. Genf schickte den Architekten
M. Vaucher-Crémieux zu Studienzwecken nach England
und Anfangs 1822 beschloss der Genfer Grosse Rat auf
Antrag seines Staatsrates die Errichtung einer Strafanstalt,
die Abteilungen enthalten sollte, um alle Verurteilten, in
vier Klassen eingeteilt, zur Arbeit anbalten zu konnen.
Nach dem Vorschlag des Architekten Vaucher baute Genf
eine panoptische Anstalt mit zwei Fligeln, die in einem
Winkel von 9o zueinander standen; er hatte seine Pline
vorher der englischen Gefingnisgesellschaft zur Begutach-
tung unterbreitet. Am 10. Oktober 1825 wurde die nur fir
56 minnliche Gefangene bestimmte Strafanstalt bezogen,
die nach einem der kompetentesten zeitgendssischen Schrift-
steller als ,die erste, auf dem festen Lande Europens
erprobte Bewahrung der Grundsitze der neuern Gefingnis-
Baukunst angesehen werden kann“. Umstehende Abb. 1
gibt den Grundriss dieses seinerzeit weit tber die Landes-
grenzen hinaus beriihmt gewordenen Baues wieder.
Diese Anstalt bildete neben dem 1826 in Lausanne
erdffneten Zuchthaus gleichen Systems wahrend zwei Jahr-
zehnten einen Wallfahrtsort
der europiischen Gefingnis-
D N Reformer. Die Kosten des
e Baues betrugen 295790 Fr.,
- die innere Einrichtung dazu
22 000 Fr, Der Hauptvorzug
dieses Hauses vor allen andern
gleichzeitig oder frither errich-
teten Strafanstalten liegt in der
leichten Beaufsichtigung der
Hofe, Arbeits- und Ess-Sile.
Die zweite panoptische
Anstalt in der Schweiz war,
wie gesagt, die 1826 in Lau-
sanne dem Betrieb tibergebene
waadtlindische  Strafanstalt,
mit 104 Zellen, ebenfalls zwei-
fligelig, die Fligel aber in einem Winkel von 180° zu-
einander stehend. Der eine Fligel diente zur Aufnahme
der kriminellen, der andere fiir die korrektionellen Ge-
fangenen ; auf weitere Klassifikation wurde verzichtet. Jeder
Flugel war in zwei Quartiere geteilt, weil die Anstalt mdnn-
liche und weibliche Gefangene aufnahm. Die Kosten dieses
Baues inkl. Land und Einrichtung betrugen 348000 Fr.
Der dritte panoptische Zellenbau des XIX. Jahrhun-
derts war die St. Galler kantonale Strafanstalt zu St. Jakob,
von Architekt Kubly entworfen, fir 108 miannliche und
weibliche Gefangene bestimmt, die tagsiiber gemeinsam
unter Schweigegebot in Silen arbeiteten, nachts sich in
Einzelzellen der obern Geschosse aufzuhalten batten!). Die
Baukosten inkl. Land beliefen sich auf 110984 FI. Auch
diese St. Galler Anstalt wurde als Vorbild international
') Diese Anlage ist im Handbuch der Architektur IV, 7. Halbband,

Gebiude fiir Verwaltung, Rechtspflege usw. detailliert geschildert, Wir ent.
nehmen dem Werke die Abb. 2. (Umgezeichnet. Red.)




	Wehrbauten an geschiebeführenden Flüssen

